
Sitzungsvorlage Nr. 2-022/14  Seite 1 

 
 
Erläuterungen: 
 
In der Anlage sind die Zuschussanträge der Vereine für Investitionsmaßnahmen für 
das Jahr 2015 aufgelistet. Nach den Vereinsförderrichtlinien sind diese Maßnahmen 
förderfähig. § 3, Abs. 1 der Förderrichtlinien regelt die Höchstgrenze der Förderung. 
Bei einem Anteil von jugendlichen Mitgliedern zwischen 10% und 20% liegt die För-
derung bei 10% der förderfähigen Kosten, maximal 10.000 Euro. Bei einem Anteil 
jugendlicher Mitglieder von mehr als 20% liegt die Förderquote bei 15% der förderfä-
higen Kosten, maximal 15.000 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den 

in der Vorlage dargestellten Zuschussanträgen, im 
Rahmen der Haushaltplanberatungen 2015, zuzu-
stimmen. 

 
 
Beratung: 
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